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Der Schutz unserer Patienten ist 
allen Ärzten und Pflegenden auf 

der Intensivstation sehr wichtig. Dazu 
gehören auch Schutzvorkehrungen zur 
Vermeidung von Eigengefährdungen 
bei Patienten, die unter verschiedenen 
Störungen des Bewusstseins leiden. Aus 
der Perspektive des „Schützen Wollens“ 
übersehen wir manchmal, dass wir da-
bei Grundrechte des Patienten auf Frei-
heit und Selbstbestimmung im Sinne 
des Artikels 1 Grundgesetz (Art. 1 GG; 
Schutz der Menschenwürde) und des 
Art. 2 GG (Allgemeine Handlungsfrei-
heit) berühren. Die rechtliche Sichtwei-
se, ob und wann eine Schutzmaßnahme 
in Grundrechte der Patienten eingreift, 
hat sich in den letzten Jahren im Ver-
gleich zu den letzten Dekaden des vori-
gen Jahrhunderts deutlich geändert.

Mit der Justiz ein Verfahren 
entwickeln

Wir haben uns in Hildesheim daher die-
sem Problem zusammen mit dem Be-
treuungsgericht Hildesheim genähert 
und ein Verfahren entwickelt, das für 
die Intensiv- (aber auch andere) Statio-
nen umsetzbar ist, die Rechte der Patien-
ten wahrt und den beteiligten Ärzten 
und Pflegenden diese Rechte bewusst 
macht.

Beispiel: Patientin mit Verwirrtheit bei 

Z.n. Schädel-Hirn-Trauma. Patientin ist 

bettflüchtig und zieht sich die venösen Zu-

gänge. Der Stationsarzt teilt dem Betreu-

ungsgericht unter Verwendung des dafür 

entwickelten Formulars mit, welche Maß-

nahmen aus welchem Grund nach ärzt-

licher Einschätzung erforderlich sind 

(Abb. 1).

Dies ist natürlich nur erforderlich, 
wenn die Maßnahmen gegen oder ohne 
den Willen des Patienten erfolgen, nicht 
jedoch, wenn der Patient in die Maß-
nahme selbst wirksam einwilligen kann. 
Hierzu muss der Patient das Wesen, die 
Bedeutung und die Tragweite der ge-
planten Maßnahme erfassen können 
und in der Lage sein, seinen Willen nach 
dieser Erkenntnis auszurichten. Ein 
schneller Wechsel zwischen Einver-
ständnis und Widerruf spricht in der Re-
gel gegen das Bestehen von Einwil-
ligungsfähigkeit. Diese Einschätzung 
obliegt dem Arzt. 

Vorschriften im  
Betreuungsrecht

Freiheitsentziehung bedeutet im vorlie-
genden Zusammenhang nur Maßnah-
men gegen die Bewegungsfreiheit (vgl. § 
415 Abs. 2 Gesetz ü. d. Verfahren i. Fami-
liensachen u.i.d. Angelegenheiten d. 
freiwilligen Gerichtsbarkeit [FamFG]); 
sie liegt nur vor, wenn der Bewegungs-
wille des Patienten, – mag dies auch ein 
verwirrter Wille sein, – beeinträchtigt 

wird. Dies gilt nicht, wenn der Patient 
vor unbewusstem Verhalten (z.B. Bewe-
gungsunruhe im Schlaf mit der Gefahr 
des Herausfallens aus dem Bett) ge-
schützt werden soll. 

Erfolgt die freiheitsentziehende 
Maßnahme „über einen längeren Zeit-
raum oder regelmäßig“ ohne wirksame 
Einwilligung des Patienten, ist gemäß § 
1906 Abs. 4 bzw. 5 in Verbindung mit 
Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) ei-
ne betreuungsgerichtliche Genehmi-
gung erforderlich. Die Verortung dieser 
Vorschrift im Betreuungsrecht macht 
deutlich, dass die Entscheidung über die 
Anwendung der Maßnahme grundsätz-
lich einem dafür legitimierten, d.h. mit 
einem entsprechenden Aufgabenkreis 
ausgestatteten Betreuer oder Vorsor-
gebevollmächtigten obliegt. Dessen 
Entscheidung „ersetzt“ die Einwilligung 
des Patienten. Der Betreuer bzw. Vorsor-
gebevollmächtigte wird natürlich bei 
seiner Entscheidung in der Regel dem 
ärztlichen Rat folgen. 

Das Betreuungsgericht hat auf die 
Mitteilung des Arztes oder des Betreuers/
Vorsorgebevollmächtigten dann von 
Amtswegen zu prüfen, ob die Maßnah-
me genehmigungspflichtig und -fähig 
ist.

Ist ein Betreuer oder Vorsorgebevoll-
mächtigter (noch) nicht bestellt oder be-
kannt, kann und wird das Betreuungsge-
richt gemäß § 1846 BGB selbst in die 
Maßnahmen einwilligen. 
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Bis zur Einwilligung/Genehmigung 
des Gerichts/Betreuers/Vorsorgebevoll-
mächtigten können die ärztlicherseits 
erforderlichen Maßnahmen natürlich 
bereits angewendet werden; die recht-
liche Grundlage dafür ist § 34 Strafge-
setzbuch (StGB; rechtfertigender Not-
stand). Es gibt dafür auch keine zeitliche 
Befristung, denn es liegt nicht in der 
Hand des Arztes, wann die Entschei-
dung des Betreuers und die diesbezügli-
che Genehmigung des Betreuungs-
gerichts erfolgen. Zum Schutz des Pa-
tienten muss die Maßnahme aber ange-
wendet werden. Das einzige Korrektiv 
ist, wie auch nach der Genehmigung, 
das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. 
Das volle und auch das strafrechtliche 
Risiko in dieser Phase liegt dabei allein 
bei dem Arzt, der diese Maßnahme an-
ordnet hat.

Wenn das Gericht selbst gemäß § 
1846 BGB entscheidet, wird es aller-
dings auch alle Verfahrensschritte zur 
Bestellung eines Betreuers einleiten. Es 
hat sich deshalb bewährt, wenn schon 
in der Mitteilung über die Erforderlich-
keit freiheitsentziehender Maßnah-
men geeignete Betreuerpersonen oder 
Vorsorgebevollmächtigte vorgeschla-
gen werden.

§ 1906 Abs. 4 BGB benennt als 
„freiheitsentziehende Maßnahmen“: 
• „mechanische Vorrichtungen“ (z.B. 

Bettgitter, Bauchgurt, Hand- und 
Fußgurte, Fixierdecken usw.)

•  „Medikamente“ (wenn diese zu kei-
ner anderen medizinischen Indika-
tion eingesetzt und mit dem Ziel 
verwendet werden, die Bewegungs-
freiheit des Patienten zu begrenzen 
oder dieses eine in Kauf genommene 
Nebenwirkung ist)

• oder „andere Weise“ (z.B. Wegnah-
me der Straßenkleidung, Ausübung 
psychischen Drucks wie List, Dro-
hung usw.).

Sorgfältige Dokumentation 
im Sinne des Patienten

Die o.g. Aufzählung ist nicht abschlie-
ßend. Es kommt immer darauf an, wel-
che Wirkung eine Maßnahme für den 
Patienten hat und mit welcher Intenti-
on sie durchgeführt wird. 

Es gibt im klinischen Alltag einer 
Intensivstation offensichtlich zahlrei-
che freiheitsentziehende Situationen, 

die die Einbeziehung eines Betreuers 
und eine richterliche Entscheidung er-
forderlich machen. Hier müssen wir 
umdenken und uns von unseren alten 
Gewohnheiten kritisch distanzieren. 
Wichtig ist die sorgfältige Dokumenta-
tion aus der der Grund und die drohen-
de Gefahr hervorgehen. Wenig be-
kannt ist, dass selbst eine Sedierung 
dann eine „freiheitsentziehende Maß-
nahme“ darstellt, wenn sie ausschließ-
lich hierfür eingesetzt wird. Im Gegen-
satz zu der medizinischen Indikation 
benötigt eine „freiheitsentziehende Se-

dierung“ dann eine rechtfertigende In-
dikation.

Ein „längerer Zeitraum“, der die 
Pflicht zur betreuungsgerichtlichen Ge-
nehmigung auslöst, liegt vor, wenn die 
Maßnahme (voraussichtlich) länger als 
48 Stunden erforderlich sein wird. Die-
ser zeitliche Rahmen wird abgeleitet aus 
Art. 104 GG. Aus diesem Artikel ergibt 
sich, dass Freiheitsentziehungen, die 
diesen Zeitraum überschreiten, richter-
lich angeordnet werden müssen. Die be-
treuungsgerichtliche Genehmigung gilt 
im Übrigen nur für die Zukunft, sie ent-

Patientenaufkleber
10373296
Test
Erna
01.10.1956

Aufnahme-Nr.:
Name:
Vorname:
Geb.-Datum:

derzeit im St. Bernward Krankenhaus GmbH, Station:

folgende ärztliche Maßnahme an das Betreuungsgericht gemeldet: 

B Bettgitter / gesamte Länge
S Fixierung im Sessel 
R Fixierung im Rollstuhl 
T Fixierung mittels Therapietisch 
 I Isolierung 

Legende Fixierung
1 Linkes Handgelenk
2 Rechtes Handgelenk
3 Linkes Fußgelenk
4 Rechtes Fußgelenk
5 Brustgurt / Schultergurt
6 Bauch
7 Beckengurt

Andere Fixierung:

Medikamentöse Fixierung mit (Name des Sedativums): 

Die Dosis ist maximal:

Indikation zur Fixierung/ Diagnose:

Maßnahmen während der Fixierung: 

2 stdl. Überwachung (siehe Fixierungsprotokoll)

Lagerungswechsel (siehe Bewegungsplan) 

Dekubitusprophylaxe

Kopie siehe Anlage 

Datum

Hiermit wird für folgenden Patienten

Unterschrift/Stempel Stationsarzt

Meldung Fixierung Betreuungsgericht Test, Erna *01.10.1956 (57 Jahre)

Aufnahme am 23.06.2014 06:30 #10373296 ACH

Vorläufig:

Fax Nr.: 01 968305 

Version: 2
Gültig ab: 07.04.14 

Formular zur Meldung einer Fixierung an das Betreuungsgericht

09.07.2014

Angelegt: 09.07.2014 11:42 Augsburg

AB 6

Eine Vorsorgevollmacht ist nach unserem Wissen für XXXX vorhanden.

BK-VA-82 Anlage 2
BK / ÄD / FD /
Hebammen / PD

Abbildung 1 Formular zur Meldung einer Fixierung an das Betreuungsgericht

(Das vollständige Formular zur Ansicht finden Sie auf www.online-divi.de)

Foto: St. Bernward Krankenhaus Hildesheim

Fixierungsanordnung / Protokoll Vorderseite 

 
 
Fixierungsanordnung / Protokoll Rückseite 
 

 

Abbildung 2 Formblatt für das Pflegepersonal mit Checkliste und Überwachungsprotokoll

(Das vollständige Formular zur Ansicht finden Sie auf www.online-divi.de)

Foto: HINZ FABRIK GmbH Organisation im Gesundheitswesen Berlin 
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hält keine Entscheidung über die Be-
rechtigung der Maßnahme vor Erlass der 
Entscheidung.

„Regelmäßig“keit liegt dann vor, 
wenn die Maßnahme immer zu be-
stimmten Tageszeiten zur Anwendung 
kommt, z.B. immer nachts bei verstärk-
ter Unruhe.

Der Betreuer/Vorsorgebevollmäch-
tigte ist schließlich verpflichtet, die Er-
forderlichkeit der Maßnahme ständig zu 
prüfen. Den Wegfall der Erforderlichkeit 
hat er dem Betreuungsgericht mitzutei-
len (§ 1906 Abs. 2 BGB). Aber auch der 

Arzt hat die Erforderlichkeit zu beobach-
ten und gegebenenfalls die Maßnahme 
zu beenden.

Während der „freiheitsentziehen-
den Maßnahmen“ übernimmt das Be-
handlungsteam eine Garantenstellung 
für den Patienten. Von daher sind alle 
erforderlichen Maßnahmen zum Schutz 
des Patienten zu bedenken, einzuleiten 
und zu überwachen. Allerdings lassen 
Akteneinträge von Intensivbehandlun-
gen erkennen, dass nicht selten Patien-
ten trotz aller Schutzmaßnahmen aus 
dem Bett fallen und/oder vielleicht gera-

de wegen dieser Maßnahmen aspirieren 
oder sich andere Verletzungen zuziehen. 
Auch aus diesem Grunde sind eine aus-
sagekräftige Dokumentation und das 
Führen eines Überwachungsprotokolls 
sehr wichtig (Abb. 2).  

Prof. Dr. med. Georg von Knobelsdorff
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chutzvorkehrungen zur Vermeidung 
on Eigengefährdungen bei bewusst-
einsgestörten Patienten können gele-
entlich mit den Grundrechten des Pa-
ienten auf Freiheit und Selbstbestim-

ung (Art. 1 und 2 Grundgesetz) kolli-
ieren. Damit die Rechte der Patienten 
ewahrt bleiben und den Behandeln-
en diese Rechte bewusst gemacht wer-
en, haben wir in Hildesheim gemein-

sam mit dem Betreuungsgericht hierzu 
ein Verfahren entwickelt, das für die In-
tensivstation, aber auch für andere Sta-
tionen angewandt werden kann. 
Schlüsselwörter: Freiheitsentzug; Patien-

tenschutz; Fixierung; Eigengefährdung; 

Rechtfertigender Notstand

In critically ill, incapacitated patients de-
privation of liberty is occasionally neces-

sary to safeguard life; however, this may 
be in conflict with the legal regulations. 
Together with our court of justice we ha-
ve developed a procedure which stimula-
tes the awareness of the problem and en-
ables a proper handling of such situati-
ons in the ICU as well as in general wards. 
Keywords: Deprivation of liberty; safegu-

arding life of incapacitated patients; 

common law defence of necessity
„Nichts muntert mich mehr auf, als 
wenn ich Etwas schweres verstanden ha-
be, und doch suche ich so wenig schwe-
res verstehen zu lernen. Ich sollte es öff-
ter versuchen.“

Quelle: Lichtenberg: Gedankenbücher (Hrsg. 
Franz H. Mautner), Fischer Bücherei, Frankfurt  
u. Heidelberg, 1963, Seite 237
Foto: Mit freundlicher Genehmigung des Künstlers Simon Dittrich. 

Nach einer Farbradierung G.C. Lichtenberg. 


